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Einwohnergemeinde  Büren  an der  Aare Beitragsreglement  Ressourcenschutz
und ökologischer  Ausgleich

Gesetzliche  Grundlagen

Baugesetz  (BauG)  vom  9. Juni  1985  (BSG  7210)

Gemeindegesetz  (GG)  vom  '16. März  1998  (BSG  170.11  )
Baureglement  vom  19.  Februar  1991

Regionaler  Teilrichtplan  Ressourcenschutz  Boden,  Wasser,  Landschaft  und
ökologischer  Ausgleich  (Teilrichtplan  Ressourcenschutz)  vom  24. Juni  2004
Vollzugsreglement  Ressourcenschutz  und ökologischer  Ausgleich  der
Regionalplanung  Grenchen-B'üren

Bei  jeder  genannten  Person  kann es sich  sfefs  um eine Frau oder  einen Mann handeln.
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und  ökologischer  Ausgleich

Grundlagen Art.  I  Die  Gemeinde  Büren  erlässt,  gestützt  auf  das

kantonale  Baugesetz  und das  kantonale  Gemeindegesetz

sowie  gestützt  auf  den  Regionalen  Teilrichtplan

Ressourcenschutz  Boden,  Wasser,  Landschaff  und  .

ökologischer  Ausgleich  (nachfolgend  Teilrichtplan

Ressourcenschutz  genannt)  ein,,Beitragsreglement

Ressourcenschutz  und  ökologischer  Ausgleich".

Aufgaben Art.  2 IGemäss  Teilrichtplan  Ressourcenschutz  gewährt

die  Gemeinde  auf  Gesuch  hin Flächenbeiträge  an

Massnahmen  für  ökologische  Ausgleichsflächen.

2Die Höhe  des  Flächenbeitrags  legt  der  Gemeinderat  fest.

Er  berücksichtigt  dabei  die  zur  Verfügung  stehenden

finanziellen  Mittel  und  kann  Prioritäten  setzen.

Beitragsberechtigung Art.  3 'Beitragsberechtigt  sind  Flächen  äuf  dem

Gemeindegebiet  und  solche  im Interesse  der

Wasserversorgung,  die  ausserhalb  des  Gemeindegebietes

liegen  können.

2Nicht beitragsberechtigt  sind  Massnahmen,  die  im

Rahmen  von  Auflagen  gefordert  werden  (z.B.

Baubewilligungen).

sDer Gemeinderat  kann  weitere  Kriterien  festlegen.

Vollzug Art.  4 Wer  für  eine  bestimmte  Massnahme  gemäss

Teilrichtplan  Ressourcenschutz  Beiträge  nach  diesem

Reglement  beanspruchen  will,  richtet  sein  Gesuch  zum

Zeitpunkt  der  Anmeldung  für  allgemeine  Direktzah(ung  (in

der  Regel  anfangs  Mai)  an die Ackerbaustelle  der

Gemeinde.
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Vereinbarung Art.  5 IMassnahmen  gemäss  Teilrichtplan

Ressourcenschutz  bedürfen  einer  Vereinbarung  zwischen

der  Regionalplanung  Grenchen-Büren  (Repla  GB)  und  dem

Bewirtschafter  bzw.  dem  Grundeigentümer.

2Die Repla  GB  sichert  den  Vollzug  gemäss  diesem

Reglement  und  dem  Teilrichtplan  Ressourcenschutz.

Inkrafttreten Art.  6 Das  Reglement  tritt  rückwirkend  auf  den

1. Januar  2005  in Kraft.
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Die  Stimmberechtigten  der  Einwohnergemeinde  Büren  an der  Aare  haben  das

vorliegende  Beitragsreglement  Ressourcenschutz  und  ökologischer  Ausgleich  in der

Gemeindeversammlung  vom  22. März  2005  angenommen.

Einwohnergemeinde  Büren  an der  Aare

Gemeindeversammlung

v-,';gt, m
Kurt  Eggenberger

Präsident

Bernhard  Rufer

Sekretär

Auflagezeugnis

Der  unterzeichnende  Gemeindeschreiber  bescheinigt,  dass  das  vorliegende

Beitragsreglement  Ressourcenschutz  und  ökologischer  Ausgleich  während  äC) Tagen

vor  der  beschlussfassenden  Gemeindeversammlung  vom  22. März  2005  öffentlich

aufgelegt  worden  ist. Die  Auflage  wurde  unter  Hinweis  auf  die

Beschwerdemöglichkeit  ordnungsgemäss  im Amtsanzeiger  publiziert.

Büren  an der  Aare,  22.  April  2005

Einwohnergemeinde  Büren  an der  Aare

Gemeindeschreiberei

Bernhard  Rufer me  ndesch reiber

23. Mai  2CIC15 br
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